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§ 4
Wird der Umsatzplan nicht mindestens um 1%> 

übererfüllt, so entfällt die Prämienzahlung. Die 
Prämienzahlung entfällt auch, wenn der Umsatz
plan zwar übererfüllt ist, jedoch von den im § 1 
unter a) bis c)'auf geführten Voraussetzungen für die 
Prämienzahlung mehr als 1 Punkt nicht erfüllt ist.

§ 5
Die Gewährung von Sachprämien für besondere 

Leistungen bei der Erfüllung und Übererfüllung der 
im § 1 aufgeführten Planauflagen ist mit der Einfüh
rung der Prämienzahlung nach dieser Durchfüh
rungsbestimmung einzustellen. Zu den Sachprämien 
in diesem Sinne gehören nicht Deputate, die als Teil 
der Entlohnung nach den Bestimmungen der Kol
lektivverträge zu gewähren sind.

§ 6
Zu § 3 der Verordnung

Wenn die unter § 1 angegebenen Bedingungen er
füllt oder übererfüllt sind, werden Prämien nach 
Anlage gezahlt.

§ 7
Im übrigen gelten die §§ 4 bis 10 der Prämienver

ordnung sinngemäß.
§ 8

(1) Mit dem Inkrafttreten dieser Durchführungs
bestimmung wird die Prämienvereinbarung für die 
Handelsorganisation vom 2. April 1951 für den in 
dieser Durchführungsbestimmung genannten Per
sonenkreis außer Kraft gesetzt.

(2) Die Vorschriften der Prämienverordnung vom 
21. Juni 1951 und diese Durchführungsbestimmung 
finden erstmalig auf den am 1. Oktober 1951 begin
nenden Planungszeitraum Anwendung.

§ 9
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer 

Verkündung in Kraft.
Berlin, den 8. November 1951

Ministerium für Handel und Versorgung
I. V.: B a e n d er 

Staatssekretär 
Ministerium für Arbeit 

I. V.: M a 11 e r
Staatssekretär

Anlage
zu § 1 vorstehender 

Erster Durchführungsbestimmung

Prämientabelle für das Jahr 1951

Gruppe Für jedes Prozent der Über
erfüllung des Umsatzplanes

1 3,5®/.

2 3®/.

3 2,5®/.

Die Zahlen geben den Prozentsatz des m o n a t l i c h e n  
Gehaltes an, der für die Übererfüllung der Pläne als 
Quartalsprämie zu zahlen ist.

Personenkreis der Prämienberechtigten
¥

G r u p p e  1
Hauptgeschäftsführer, Landesleiter, Hauptge
schäftsleiter, Leiter eines Warenhauses und Lei
ter eines Landesobjektes HO-Gaststätten, Leiter 
der Geschäftsbereiche der Zentralen Leitungen, 
der Landesleitungen, Hauptgeschäfte, Waren
häuser und Landesobjekte HO-Gaststätten,

G r u p p e  2
Abteilungsleiter in den Zentralen Leitungen und 
Landesleitungen, Leiter von Produktionsabtei
lungen oder ähnlichen handwerklichen Betrie
ben,

G r u p p e  3
Gruppenleiter in Zentralen Leitungen und Lan
desleitungen und Abteilungs- und Gruppenlei
ter in den Hauptgeschäften, Warenhäusern und 
Landesobjekten der HO-Gaststätten, selbstän
dige TAN-Bearbeiter und Personalleiter, Ar
chitekten und Techniker.
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